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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Haushaltsplanentwurf 2013 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom mündlichen Vortrag der Referentin II zum 
Haushaltsplanentwurf 2013.  
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Kämmerei 
 
 
Fürth, 17.09.2012 
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   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Kämmerei 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Finanz- und Verwaltungsausschuss 26.09.2012 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

infra fürth holding gmbh; Entsendung der städtischen Aufsichtsratsmitglieder 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Fürth entsendet in den Aufsichtsrat der infra fürth holding gmbh folgende 14 Mitglieder: 

Frau Stadträtin Angela Amesöder-Schwab 

Herrn Stadtrat Andreas Göppl 

Frau Stadträtin Marion Luft 

Herrn Stadtrat Hans Moreth 

Herrn Stadtrat Hermann Wagler 

Herrn Stadtrat Peter C. Wirl 

Frau Stadträtin Michaela von Wittke 

Herrn Stadtrat Horst Däumler 

Herrn Stadtrat Peter Pfann 

Herrn Stadtrat Dr. Joachim Schmidt 

Herrn Stadtrat Franz Stich 

Frau Stadträtin Waltraud Galaske 

Frau Stadträtin Heidi Lau 

Herrn Stadtrat Kurt Georg Strattner 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch den umwandlungsrechtlichen Formwechsel der – früheren – Holding-KG ist die „infra 
fürth holding gmbh“ entstanden. Anders als die frühere Holding-KG hat diese GmbH, in Ent-
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sprechung des StR-Beschlusses vom 25.07.2012, einen fakultativen Aufsichtsrat in der Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats der Verkehrs-GmbH. 

Dem Aufsichtsrat der Holding-GmbH (mit wiederum 17 Mitgliedern) gehört der Oberbürgermeis-
ter kraft seines Amts als Vorsitzender an. Zwei Mitglieder stellt der Betriebsrat der infra (die/der 
Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats). 

Die weiteren 14 Mitglieder entsendet die Stadt Fürth in den Aufsichtsrat der Holding-GmbH (§ 8 
Abs. 3 Satz 4 des Gesellschaftsvertrags). Auf den Beschlussvorschlag wird verwiesen. 

Die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n des Aufsichtsrats wählt der Aufsichtsrat der Holding-
GmbH dann aus seiner Mitte in offener Abstimmung (§ 8 Abs. 7 Satz 2 des Gesellschaftsver-
trags). 
.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Referat II 
 
 
Fürth, 17.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat II 
Herr Wolf (-1025) 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Finanz- und Verwaltungsausschuss 26.09.2012 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

KommunalBIT; Kostenverrechnung 2011, Jahresabschluss zum 31.12.2011, weitere 
Vertretung des Vorstands 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
2 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat ermächtigt die Verwaltungsratsmitglieder zu folgender Beschlussfassung im Verwal-
tungsrat des KommunalBIT: 

1. Die Grundsätze zur verursachungsgerechten Kalkulation der Kosten der zu erbringenden 
Leistungen für 2011 werden anerkannt. 

2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird festgestellt. Da weder Gewinn noch Verlust vor-
liegen, braucht über die Verwendung/Behandlung nicht entschieden werden. 

3. Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet. 

4. Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dünkel.Schmalzing & Partner wird 
zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 und den Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2012 von KommunalBIT gewählt. Die Prüfung hat sich auch auf die Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinn von Art. 107 
Abs. 3 Satz 2 GO (entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG) zu erstrecken. 

5. Herr Björn Katscher wird ab 01.11.2012 zum weiteren Vertreter des Vorstands bestimmt. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 

Dem Verwaltungsrat obliegen die Entscheidungen über 

 Regelungen zur Vertretung des Vorstands, 

 Grundsätze zur verursachungsgerechten Kalkulation der Kosten der zu erbringenden Leis-
tungen, 

 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entlastung des Vorstands sowie die Be-
stellung des Abschlussprüfers. 
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Auf § 6 Abs. 1 Nr. 1, 4, 5 und 10 der KommunalBIT-Unternehmenssatzung wird verwiesen. Ent-
sprechende Beschlüsse des Verwaltungsrats bedürfen nach § 6 Abs. 2 der Unternehmenssat-
zung jedoch einer vorangehenden Weisung bzw. Ermächtigung durch den jeweiligen Stadtrat 
an die betreffenden Verwaltungsratsmitglieder. 

1. Kostenverrechnung 2011 

Die von KommunalBIT im Jahr 2011 angewandten Kalkulationsgrundsätze sind der Anlage 1 zu 
entnehmen. Im Kern wurde wie schon im Vorjahr das gesamte, bei KommunalBIT in 2011 ange-
fallene Aufwandsvolumen (saldiert mit geringfügigen Erträgen) im Wege einer ausführlichen Be-
triebsabrechnung den 3 Städten zugeordnet. Dabei sind wieder die 4 Produktarten 

 Fachanwendungen, 

 Arbeitsplatzsysteme, 

 Telekommunikation sowie 

 Kopierer/Multifunktionsgeräte 

gebildet worden. Lediglich bei der Stadt Erlangen kommt noch die Betreuung von deren Schul-
IT hinzu. 

Die Abrechnung der während des Jahres 2011 geleisteten Abschlagszahlungen ergibt unter Be-
rücksichtung der genannten Kostenverrechnung folgende Aufteilung auf die Städte: 

 Gesamt
€

Erlangen
€

Fürth 
€ 

Schwabach
€

Abschläge 10.221.641,13 4.912.315,00 4.011.030,24 1.298.295,89

Verrechnete (bilanzielle) Leistungen 10.650.761,93 5.096.183,65 4.070.624,28 1.483.954,00

Überdeckung (+)/Unterdeckung (-) -429.120,80 -183.868,65 -59.594,04 -185.658,11

 

Die für die Stadt Fürth mit 4.011.030,24 € ausgewiesenen Abschläge entsprechen den Sollstel-
lungen im Jahr 2011 auf der Hst. 01.0200.6750.0000 im Sonderbudget 10700. Insoweit ergibt 
sich für 2011 nun eine Unterdeckung von -59.594,04 € gegenüber den im Wege der Nachkalku-
lation (vgl. oben) zugewiesenen Kosten. Es müssten also knapp -60 Tsd. € jetzt, d.h. zu Lasten 
des Haushalts 2012, an KommunalBIT nachgezahlt werden: 

Tatsächlich kommt es jedoch zu einer Erstattung von rd. +83 Tsd. €. Hierzu wird angemerkt: 

Auch im Jahr 2011 war die (bilanzielle) Aufwandsentwicklung von KommunalBIT noch von 
„Nachfolgen“ des Gründungsprozesses beeinflusst. Konkret ging es dabei insbesondere um die 
Übernahme von 3 Fürther Beamten, die sich endgültig entschieden hatten, zu KommunalBIT zu 
wechseln. KommunalBIT musste – allein hieraus – aufwandswirksame Rückstellungen für Pen-
sionen sowie Beihilfen dotieren. Der Pensionsrückstellung mussten für die 3 Fürther Beamten 
290.829 € zugeführt werden; bei der Beihilfe fielen 94.133 € an. In Summe belastete dies das 
KommunalBIT-Ergebnis 2011 in Höhe von -384.962 €. Wirtschaftlich betrachtet ist dies in einem 
„erweiterten Gründungszusammenhang“ zu sehen. Insoweit macht es keinen Sinn, dass die  
-384.962 € in den verrechenbaren IT-Aufwand 2011 (aller drei Städte) einfließen. 

Zahlungstechnisch erfolgt die Neutralisierung des bilanziellen IT-Aufwands 2011 dergestalt, 
dass jetzt diese -384.962 € nicht anteilig allen drei Städten in Rechnung gestellt werden, son-
dern in Summe dem sog. „Fürther Verrechnungskonto“ (bei KommunalBIT) belastet werden. 
Hiervon partizipieren die drei Städte in folgender Relation: 

 Erlangen: 186.889,69 € (48,6 %) 

 Fürth: 142.489,48 € (37,0 %) 

 Schwabach: 55.582,83 € (14,4 %) 

In etwa dieser Relation hatten die -384.962 € die (oben stehenden) „Verrechneten (bilanziellen) 
Leistungen“ bei allen Städten zuvor lt. KommunalBIT belastet. 

Für die Stadt Fürth kommt es für 2011 schlussendlich zu einer Erstattung von 82.895,44 € und 
entsprechenden üpl. Einnahmen, freilich um den Preis der – hier aber sachgerechten – Belas-
tung des Verrechnungskontos bei KommunalBIT um -384.962 €. 
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2. Jahresabschluss zum 31.12.2011 

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dünkel.Schmalzing & Partner hat 
der Rechnungslegung 2011 von KommunalBIT den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Auch die erweiterte Prüfung nach Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO (entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG) 
zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlichen Verhältnisse ergab keine Be-
anstandungen. Der Abschlussprüfer regt jedoch an, die zukünftige Preiskalkulation so auszu-
richten, dass 

 KommunalBIT aus (s)einem Jahresgewinn Rücklagen zur Investitionsfinanzierung bilden 
kann und 

 eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. 

Beides ist so den §§ 10 Satz 1, 14 Abs. 1 KUV zu entnehmen. Jedoch empfiehlt das Beteili-
gungsmanagement hierbei zu berücksichtigen, dass KommunalBIT – als praktisch reiner „IT-
Selbstversorgungsbetrieb“ der drei Städte – keinerlei Marktrisiken ausgesetzt ist. Die zitierten 
Soll-Vorschriften der KUV gehen h.E. insoweit an der spezifischen (risikofreien) Situation von 
KommunalBIT vorbei. Würde man – anders als jetzt – KommunalBIT zukünftig Gewinne ermög-
lichen, müssten dies die drei Städte ihrerseits, d.h. über höhere IT-Preise refinanzieren. Davon 
rat das Beteiligungsmanagement ab. 

Wirtschaftlich schließt KommunalBIT das Jahr 2011 mit einem – wiederum – ausgeglichenen 
bilanziellen Ergebnis ab, da auch die Kostenverrechnung 2011 (vgl. oben) so konzipiert war, 
dass weder ein Gewinn noch Verlust entsteht. Im Einzelnen wird auf die Anlage 2 (Bilanz plus 
Gewinn- und Verlustrechnung) verweisen. 

KommunalBIT tätigte im Jahr 2011 bilanzwirksame Investitionen von ca. 3,383 Mio. €; im Wirt-
schaftsplan waren hierfür 3,585 Mio. € veranschlagt worden. Die Kreditaufnahmen lagen im 
Jahr 2011 mit 1,500 Mio. € exakt auf dem Niveau des Planansatzes. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 kann nun festgestellt und der Vorstand für das Ge-
schäftsjahr 2011 entlastet werden. Des Weiteren ist der Abschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2012 zu wählen (vgl. Ziffern 2. bis 4. des Beschlussvorschlags). 

Im Lagebericht weist der Vorstand u.a. auf Folgendes hin: 

 Die im Geschäftsplan 2008 angekündigten und weiter geplanten Effekte beim rechnerischen 
Personalaufwand konnten so nicht realisiert werden, ebenso konnten spürbare Skaleneffe-
kte bei gemeinsamen Beschaffungen noch nicht erwirtschaftet werden. Zusammen mit in-
zwischen aufgetretenen Mehrungen gegenüber dem Leistungsportfolio 2009 und Anpassun-
gen gegenüber den ursprünglich gerechneten Abschreibungszeiträumen führt das dazu, 
dass die Werte des Geschäftsplans von 2009 nicht mehr direkt mit den Ergebnissen des 
Unternehmens verglichen werden können. 

 Rechnerische Einsparungen im Vergleich zu den Aufwendungen für das IT-Portfolio 2009 
werden … nicht zu realisieren sein, da KommunalBIT einerseits das Personal weiterhin be-
nötigt, um auch die inzwischen aufgetretenen Aufgabenmehrungen zu bewältigen, anderer-
seits Skaleneffekte und Synergieeffekte nicht in einem so spürbaren Maß zu erreichen sind, 
dass sie Kostenmehrungen ausgleichen. … KommunalBIT ist weiterhin bemüht, den Auf-
traggebern Vorschläge zur einer möglichen Einsparung von IT-Kosten aufzuzeigen und die 
angebotene Leistung so wirtschaftlich wie möglich zu erbringen. Dafür wird auch die für Mitte 
2012 geplante Entwicklung der leistungsabhängigen verursachergerechten Verrechnung 
nach Produktkatalog bestimmend sein, die es den Auftraggebern wesentlich erleichtern wird, 
ihre Leistungsabnahme zu steuern und zu planen, und ebenso bei KommunalBIT den Auf-
wand für die Leistungsverrechnung und die weitere Planung deutlich verringern soll. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Beschlussvorlage des Finanzreferats vom 21.03.2012 
zur FA/StR-Sitzung am 28.03.2012 (betr. Wirtschaftsplan 2012) und die darin erläuterten – 
dennoch – notwendigen und spürbaren Kostensenkungen bei KommunalBIT verwiesen. 

3. Weitere Vertretung des Vorstands 

Aufgrund des Altersteilzeit-bedingten Ausscheidens des früheren Bereichsleiters Betrieb (der 
weiterer Vertreter des Vorstands war) soll dessen Nachfolger, Herr Katscher, mit Wirkung vom 
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01.11.2012 ebenfalls zum weiteren Vertreter des Vorstands bestimmt werden. Auf Ziffer 5. des 
Beschlussvorschlags wird verwiesen.  
 
  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Referat II 
 
 
Fürth, 18.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat II 
Herr Wolf (-1025) 

 
 

 

8/68



Ö
  4

9/
68



10
/6

8



11
/6

8



12
/6

8



13
/6

8



14/68



Ö
  4

15
/6

8



16
/6

8



 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Finanz- und Verwaltungsausschuss  öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat  öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Informationsfreiheitssatzung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
Entwurf der Informationsfreiheitssatzung  
Entwurf einer Satzung zur Änderung der Kostensatzung – Kommunales Kostenverzeichnis 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss begutachtet, der Stadtrat beschließt anliegende Satzung 
der Stadt Fürth über den Zugang zu Informationen im eigenen Wirkungskreis  
(InformationsfreiheitsS – IFS) und die Satzung zur Änderung der Kostensatzung – 
Kommunales Kostenverzeichnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss vom 28.03.2012 hat der Stadtrat beschlossen, dass eine kommunale 
Informationsfreiheitssatzung erarbeitet werden soll.  
 
Der beigefügte Entwurf einer Informationsfreiheitssatzung orientiert sich weitgehend an der 
bereits seit 01.09.2011 geltenden Satzung der Nachbarstadt Nürnberg. Es wurden jedoch mit 
Rücksicht auf die infolge Einsparmaßnahmen geringere Personaldecke längere maximale 
Bearbeitungszeiten vorgesehen (die in der Mehrzahl der Fälle bei weitem nicht ausgeschöpft 
werden dürften).  
 
Außerdem wurde vor dem Hintergrund von Erfahrungen mit Auskunftsbegehren nach dem 
Bayerischen Umweltinformationsgesetz ein weiterer Ausschlussgrund eingefügt, nämlich der 
des „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bevorstehenden oder anhängigen Rechtsstreits.“  
 
Um für umfangreichere Informationsbegehren Gebühren verlangen zu können, muss zudem 
das Kostenverzeichnis in der Kostensatzung um eine Tarifgruppe „01-
Informationsfreiheitssatzung“ ergänzt werden. Bei der Höhe der Tarife wurden die sowohl in 
Nürnberg wie auch in Bamberg geltenden Beträge übernommen. 
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Wie bereits im Vorfeld dargestellt, zeigen die Erfahrungen der anderen Städte, dass die 
praktische Bedeutung der Informationsfreiheitssatzung eher gering ist, dass aber Einzelfälle mit 
hohem Aufwand und eventueller Brisanz jederzeit vorkommen können.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Rechtsamt 
 
 
Fürth, 14.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Rechtsamt 
Frau Dr. Hannah Gawehns 

Telefon: 
(0911) 974-2302 
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Satzung zur Änderung der Kostensatzung 
 
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 23 der Ge-
meindeordnung folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Fürth (Kostensatzung) 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis:  
 
§1   
 
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis der Stadt Fürth (Kostensatzung) vom 26. November 2001 (Stadtzeitung Nr. 24 
vom 19. Dezember 2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 22. November 2010 Stadtzei-
tung Nr. 23 vom 08. Dezember 2010), wird wie folgt geändert:  
 
1. Im KommunalenKostenverzeichnis (KommKvz.) wird folgende Tarifgruppe 01 eingefügt: 
 
01 Informationsfreiheitssatzung 
 
011  
 

Auskünfte   

 0111  
 

- mündliche und einfache 
schriftliche Auskünfte 
auch bei Herausgabe von 
wenigen Abschriften 

gebührenfrei 

 0112 Erteilung einer schriftli-
chen Auskunft auch bei 
Herausgabe von Abschrif-
ten 

30 – 250 Euro 

 0113 Erteilung einer schriftli-
chen Auskunft bei Her-
ausgabe von Abschriften, 
wenn 
im Einzelfall ein deutlich 
höherer Verwaltungsauf-
wand zur Zusammenstel-
lung 
von Unterlagen entsteht, 
insbesondere wenn zum 
Schutz öffentlicher oder 
privater Belange Daten 
ausgesondert werden 
müssen 

60 – 500 Euro 

012 Herausgabe 
 

  

 0121 Herausgabe von Abschrif-
ten 

15 – 125 Euro 

 0122 Herausgabe von Abschrif-
ten, wenn im Einzelfall ein 
deutlich höherer 
Verwaltungsaufwand zur 
Zusammenstellung von 
Unterlagen entsteht, 
insbesondere wenn zum 
Schutz öffentlicher oder 
privater Belange Daten 

30 – 500 Euro 
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 2

ausgesondert werden 
müssen 

013  Einsichtnahme bei der 
Behörde einschließlich der 
erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen 
auch bei Herausgabe von 
wenigen Abschriften 

15 – 500 Euro 
 

 

2. Im Einleitungssatz der Tarifgruppe 00 des Kommunalen Kostenverzeichnisses werden die 
Worte „Tarifgruppen 02-7 des Kostenverzeichnisses“ durch die Worte „Tarifgruppen 01-7 des 
Kostenverzeichnisses“ ersetzt.  
 
§ 2  
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.11.2012 in Kraft.  
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Satzung der Stadt Fürth über den Zugang zu Informationen im eigenen Wirkungskreis  
(InformationsfreiheitsS – IFS)  
 
Vom …  
 
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund von Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt 
geändert durch § 10 des Gesetzes vom 24.7.2012 (GVBl. S. 366), folgende Satzung:  
 
Inhaltsübersicht:  
 
§ 1 Anwendungsbereich  
§ 2 Begriffsbestimmungen  
§ 3 Antragstellung  
§ 4 Entscheidung über den Antrag  
§ 5 Bearbeitungsfrist  
§ 6 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs  
§ 7 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten  
§ 8 Kosten  
§ 9 Inkrafttreten  
 
§ 1 Anwendungsbereich  
 
(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt hat Anspruch auf freien Zugang zu den 
bei der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe vorhandenen amtlichen Informatio-
nen nach Maßgabe dieser Satzung.  
 
(2) Von der Satzung betroffen sind ausschließlich Informationen in Angelegenheiten des ei-
genen Wirkungskreises.  
 
§ 2 Begriffsbestimmungen  
 
Im Sinne dieser Satzung sind  
 
1. amtliche Informationen:  
alle amtlichen Zwecken dienenden Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speiche-
rung. Entwürfe und  
Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu;  
 
2. Dritte:  
alle, über die personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen.  
 
§ 3 Antragstellung  
 
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich oder in 
elektronischer Form gestellt werden. Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer 
Begründung des Antrags bedarf es nicht.  
 
(2) Der Antrag soll beim Bürgermeister- und Presseamt der Stadt gestellt werden, das den 
Antrag an die zuständige Stelle weiterleitet. § 4 Abs. 2 bleibt unberührt.  
 
(3) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang gewünscht 
wird. Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist dies der antragstellenden Person mitzuteilen und 
ihr Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt die antragstellende Person 
der Aufforderung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist gemäß § 5 erneut. Sofern 
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der antragstellenden Person Angaben zur Umschreibung der begehrten Information fehlen, 
hat die Stadt diese entsprechend zu beraten.  
 
§ 4 Entscheidung über den Antrag  
 
(1) Die Stadt kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sonstiger 
Weise zur Verfügung stellen. Begehrt die antragstellende Person eine bestimmte Art des 
Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt wer-
den. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.  
 
(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die 
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Stadt auf 
diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Einsicht in diese Akten zu-
ständige Stelle.  
 
(3) Die Stadt stellt während der Öffnungszeiten ausreichende zeitliche, sachliche und räumli-
che Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen 
ist gestattet.  
 
(4) Die Stadt stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger, die die begehrten Informationen 
enthalten, auch durch Versendung zur Verfügung.  
 
(5) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die antragstellende Person bereits über die 
begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugäng-
lichen Quellen beschaffen kann.  
 
(6) Wenn für eine Amtshandlung nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist die Stadt die 
antragstellende Person rechtzeitig auf die Höhe der Kosten hin.  
 
§ 5 Bearbeitungsfrist  
 
(1) Die Stadt macht die Informationen innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des An-
trags (§ 3) zugänglich.  
 
(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu Informa-
tionen hat innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist schriftlich zu erfolgen und ist zu begrün-
den.  
 
(3) Die Frist des Abs. 1 kann um zwei Monate verlängert werden, wenn  
 
a) die Komplexität der begehrten Informationen  
b) der Aufwand zur Trennung von zugänglichen und nicht zugänglichen Informationen (§ 6 
Abs. 3 und 4) 
 
dies rechtfertigt. Die antragstellende Person ist über die Fristverlängerung und deren Gründe 
schriftlich zu informieren.  
 
§ 6 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs  
 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der Informationen Rücksichten 
auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen.  
 
(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, wenn  
 
1. die Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten sind;  
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2. es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach den jeweils 
gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt;  
 
3. es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt;  
 
4. es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende und stadtinterne Stellungnahmen, Protokolle 
vertraulicher Beratungen und Ähnliches handelt;  
 
5. die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfahrensabläufe und Ent-
scheidungsbildungsprozesse gefährden könnte;  
 
6. die Preisgabe der Informationen die Durchführung strafrechtlcher, ordnungswidrigkeiten-
rechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen gefährden könnte;  
 
7. wenn in der Angelegenheit, auf die sich die Information bezieht, ein Rechtsbehelfsverfah-
ren oder ein Rechtsstreit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bevorsteht oder anhängig ist;  
 
8. der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht.  
 
(3) Soweit und solange Informationen auf Grund der vorstehenden Absätze nicht zugänglich 
gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. Soweit 
und solange eine Aussonderung nicht möglich ist, besteht Anspruch auf Auskunftserteilung 
über die nicht nach Abs. 1 oder 2 ausgeschlossenen Informationen. In diesem Fall werden 
die nicht zugänglichen Informationen ausgesondert oder unkenntlich gemacht.  
 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn Informationen aus dem eigenen Wirkungskreis mit an-
deren Informationen in einem Vorgang vermischt sind.  
 
 
§ 7 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten 
 
Rechtsvorschriften, die einen spezialgesetzlichen Zugang zu Informationen regeln oder ihre 
Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt.  
 
§ 8 Kosten  
 
Für Amtshandlungen auf Grund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 
nach der Satzung über die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungs-
kreis der Stadt Fürth (KostenS – KS) in der jeweils geltenden Fassung erhoben. Soweit In-
formationen auf Grund Gesetz, Satzung oder Vertrag gegen Entgelt überlassen werden, sind 
die dort geregelten Entgelte maßgebend; über diese Tatsache ist die antragstellende Person 
rechtzeitig zu informieren.  
 
§ 9 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 01.11.2012 in Kraft.  
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 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Umweltausschuss 19.07.2012 öffentlich - 

Beschluss 
 

Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Änderung der Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Stadtgebiet Fürth vom 16. 
April 1999 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
III/OA/U-NW-5 

 
 

Anlagen:  
Entwurf der Verordnung  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss / Der Stadtrat beschließt den Erlass der diesem Beschluss im Entwurf 
beigefügten Verordnung.  
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Es ist beabsichtigt, die Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Stadtgebiet Fürth vom 
16.04.1999 entsprechend dem beiliegenden Entwurf der Änderungsverordnung zu ändern. Die 
Änderung beinhaltet die Aufnahme der Rotbuche in der Feldstraße als Naturdenkmal und die 
Streichung der Linde am Kirchenweg, bei der zwischenzeitlich die Krone gefällt wurde. 
 
Die vitale, heimische Rotbuche stellt einen ortsbildprägenden Baum dar, der in dieser 
Mächtigkeit im Stadtgebiet Fürth einmalig ist. Auf Grund der immensen Blattmasse hat die 
Buche eine wichtige Funktion zur Regulierung und Verbesserung des Kleinklimas. Auf Grund 
ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit sind die Voraussetzungen nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für die Ausweisung als Naturdenkmal erfüllt. Der 
Naturschutzbeirat der Stadt Fürth hat in seiner Sitzung am 29. September 2011 angeregt, die 
Buche als Naturdenkmal auszuweisen und sie bis dahin vorläufig zu sichern. Der 
Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 06.10.2011 der einstweiligen Sicherstellung sowie 
der Einleitung eines Verfahrens für die endgültige Inschutznahme als Naturdenkmal 
zugestimmt. 
 
Mit Bescheid der Stadt Fürth - Ordnungsamt - vom 3. November 2011 wurde die Rotbuche als 
Naturdenkmal einstweilig sichergestellt. 

Ö  6

25/68



Beschlussvorlage 

Seite 2 von 2 

 
Die Linde am Kirchenweg ist abgestorben. Die gesamte Krone musste aus Sicherheitsgründen 
bereits beseitigt werden. Die Voraussetzungen des § 28 BNatSchG für die Ausweisung als 
Naturdenkmal sind daher nicht mehr gegeben. 
 
Bei den im Verordnungsentwurf aufgeführten sonstigen Änderungen handelt es sich lediglich 
um redaktionelle Anpassungen an das Ende 2011 geänderte BNatSchG. 
 
Im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange, Eigentümer und sonstigen 
Berechtigten wurden keine Einwände erhoben.  
 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
 
 
Fürth, 18.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Frau Sandra Bast 

 
 

 

26/68



Entwurf 
 

Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz von Natur-
denkmälern im Stadtgebiet Fürth 

Vom ……. 
 
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund von Art. 51 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes über den 
Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur 
(Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl S. 82) 
in Verbindung mit § 28 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 06.02.2012 (BGBl. I, S. 148) folgende Verord-
nung zur Änderung der Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Stadtgebiet 
Fürth (Naturdenkmalverordnung – NDV) vom 16. April 1999 (Stadtzeitung Nr. 9 vom 
05.05.1999), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.03.2002 (Stadtzeitung Nr. 7 
vom 10.04.2002): 
 
 

Art. 1 
 
1. In § 1 Nr. 15 werden die Bezeichnung „Linde am Kirchenweg; in Oberfürberg“, 

die Gemarkung „Dambach“ sowie die Flurnummer „536/2“ gestrichen und durch 
die Bezeichnung „Rotbuche; an der Feldstraße“, die Gemarkung „Fürth“ sowie 
die Flurnummer „864/2“ ersetzt. 

 
2. In § 6 werden die Worte „Art. 49 BayNatSchG“ durch die Worte „§ 67 

BNatSchG“ ersetzt. 
 
3. § 7 wird gestrichen. 
 
4. In § 8 Abs. 1 wird die Formulierung „Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Art. 9 

Abs. 4 BayNatschG“ durch die Formulierung „Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatschG 
in Verbindung mit § 28 BNatSchG“ ersetzt. 

 
5. In § 8 Abs. 2 wird die Formulierung „Art. 52 Abs. 1 Nr. 6“ durch die Formulierung 

„Art. 57 Abs. 1 Nr. 7“ ersetzt. 
 
6. § 8 Abs. 3 wird gestrichen. Der bisherige § 8 Abs. 4 wird neuer § 8 Abs. 3. 
 
7. Der bisherige § 8 wird neuer § 7. 
 
8. Der bisherige § 9 wird neuer § 8. 
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Art. 2 

 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Fürth in Kraft. 
 
 
 
 
Fürth, ……….. 
S t a d t   F ü r t h 
 
 
 
Dr. Thomas Jung 
Oberbürgermeister 
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 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Krippenplätze - Schaffung von 48 Krippenplätzen in der Siemensstraße durch die WBG 
Fürth 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
1 Kostenschätzung 
1 Plan 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Abdeckung des Bedarfs an Krippenplätzen wird dem Stadtrat die Genehmigung und die 
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel für die Schaffung von 48 Krippenplätzen in der 
Siemensstraße (Fl.-Nr. 1404) empfohlen.  
 
Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass der Plan und die Kosten entsprechend der 
staatlichen Krippenrichtlinien mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmt sind. Die Miete soll 
sozialverträglich sein.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 25.01.2012 erfolgte entsprechend der AJJ-Empfehlung vom 
14.12.2011 die Zustimmung, die am 23.03.2011 beschlossene Versorgungsquote von 35 % für 
die Betreuung der unter 3-Jährigen um 110 in der Tagespflege und um 70 Krippenplätze zu 
erhöhen. Um die avisierte Betreuungsquote von bis zu 40 % zu erreichen, bedarf es jedoch 
weiterer Krippenplätze.  
Investor/Bauträger des Vorhabens ist die WBG. Die Stadt stellt das Grundstück auf dem 
Erbbaurechtsweg für 25 Jahre zur Verfügung.  
 
Parallel zu den Planungen mit dem Ziel der Fertigstellung bis spätestens 31.12.2013 (Ende der 
erhöhten Förderung) läuft aktuell die Betreibersuche (Betriebsträger). Ein Ergebnis ist bis Ende 
November 2012 zu erwarten. 
 
Die Kostenschätzung der WBG vom 23.08.2012  (siehe Anlage) beläuft sich auf 1.400.000 € 
Baukosten zzgl. einer Ausstattungspauschale für 48 Plätze i. H. v. 60.000 €. 
Sie liegt damit unter der Höchstförderung für Neubauten i. H. v. 1.543.968 € (48 Plätze x 9m2  x 
3.574,- €). Die förderfähigen Baukosten betragen voraussichtlich - und unter dem Vorbehalt  
der von der Regierung endgültigen festzusetzenden förderfähigen Kosten - rd. 1.300.000 €. Die 
staatliche Förderung ergibt sich aus dem derzeitigen Fördersatz von 71,4 % der förderfähigen 
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Kosten sowie der Ausstattungspauschale von 60.000 €. Der städtische Anteil beträgt 50% der 
nicht durch stattliche Zuschüsse gedeckten förderfähigen Kosten. Somit ergibt ein 
voraussichtlicher Finanzierungsplan: 
 
 
Staatliche Förderung (71,4% der förderfähigen Baukosten von rd. 1.300.000 €)  928.400,00 € 
Staatliche Förderung (Ausstattungspauschale)       60.000,00 €  
Stadt Fürth Anteil (50% von 371.600 €)                                                                 185.800,00 €     
     
Eigenanteil WBG                                                                                                    285.800,00 € 
Gesamtkosten                                                                                                     1.460.000,00 € 
 
 
.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten siehe Sachverhalt   nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Jugendamt 
 
 
Fürth, 14.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Jugendamt 
Hermann Schnitzer 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Krippenplätze - Veränderung der förderfähigen Kosten bei den 36 Krippenplätzen beim 
HVD in der Neumannstraße 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
2 E-Mails des HVD 
1 Kostenschätzung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den veränderten förderfähigen Kosten. Die aktualisierten Zahlen 
sind der Kämmerei mitzuteilen. 
Für die Maßnahme sind die Mittel in 2013 einzuplanen.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Der HVD plant 36 Krippenplätze in der Neumannstraße. 
Die bisherige Planung weist Kosten in Höhe von ca. 950.000 € aus. Diese Kosten wurden auch 
in den AJJ- und StR-Vorlagen (Beschlüsse vom 20.06.2012 bzw. 27.06.2012) zugrunde gelegt. 
Mit E-Mails vom 23.07.2012 und 09.08.2012 teilt der HVD mit, dass eine Kostensteigerung auf 
nunmehr insgesamt 1.181.580,88 € eintreten wird (insbesondere wegen Einbezug der Mehr- 
wertsteuer und Kostensteigerung bei der Kostengruppe 400/Gebäudetechnik). Die förder- 
fähigen Kosten betragen 1.008.243,04 €.  
Dadurch verändert sich die dem AJJ und Stadtrat dargestellte staatliche und kommunale 
Förderung. Somit ergibt sich folgender neuer (voraussichtlicher) Finanzierungsplan: 
 
Staat 71,4% (von 1.008.243 €)                                                   719.800,00 € (gerundet)  
Staat (Ausstattungspauschale)                                                    45.000,00 €  
Stadt (50% der nicht gedeckten förderfähigen Baukosten)        144.221,52 € 
Eigenanteil HVD                                                                         272.559,36 € 
Gesamtkosten                                                                         1.181.580,88 € 
 
Der städt. Anteil erhöht sich somit von 125.660 auf 144.221,52 €, also rechnerisch  
um 18.561,52 €.  
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.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten       siehe 
Sachverhalt 

 nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Jugendamt 
 
 
Fürth, 14.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Jugendamt 
Hermann Schnitzer 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Kindergartenplätze - Schaffung von 50 Kindergartenplätzen im Zehentweg 5 durch die 
WBG Fürth 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
1 Plan 
1 Kostenschätzung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Abdeckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen wird unterjährig die Bereitstellung der 
erforderlichen Haushaltsmittel für die Schaffung von 50 Kindergartenplätzen in einem  
2-gruppigen Kindergarten im ehemaligen Schulgebäude Zehentweg 5 genehmigt.  
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Zur Abdeckung des aktuellen Bedarfs an Kindergartenplätzen in der Gesamtstadt sollen 
kurzfristig 2 Klassenräume im ehem. Schulgebäude Zehentweg 5 in Burgfarrnbach in einen 2-
gruppigen Kindergarten umgebaut werden. Die Einrichtung, die bereits als Ausweichquartier für 
die Kita XV/Geißäckerstraße Verwendung fand, soll jetzt für eine Zwischennutzung von 5 
Jahren mit einem Investitionsaufwand von rd. 125.000 € (insbesondere für Haustechnik und 
Sanitäreinrichtungen) genutzt werden. Es ist vorgesehen, der WBG das Anwesen zum 
Grundstückswert zu verkaufen und dann einen Mietvertrag für zunächst 5 Jahre zu schließen. 
Die sich evtl. ergebende Differenz zwischen den Investitionskosten in Höhe von 125.000 € und 
den abschließend noch zu ermittelnden Kaufpreis wird über die Miete abgegolten. Die 
Einrichtung soll zur Abdeckung des aktuellen Kindergartenplatzbedarfs bereits zum 01.01.2013 
in den Betrieb gehen und Kindern aus der gesamten Stadt offenstehen, die bislang nicht in 
wohnortnahen Einrichtungen aufgenommen werden konnten.  
 

Zum Stand 31.12.2011 stehen 3.322 Kindergartenplätzen 3.358  3- bis 6 ½-Jährigen Kindern 
zur Verfügung. Tatsächlich werden 3.182 Kinder in Kindergärten betreut. Die Differenz ergibt 
sich durch die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren und Schulkindern in Kindergärten, wie 
auch durch belegungsbedingte (Sollschlüssel) Leerstände.* 
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Um auch 2013 eine 100 %ige Versorgung zu gewährleisten - auch die Entwicklung der 
Bevölkerung und die Geburtenrate gibt Anlass zum Handeln - wurden erste Maßnahmen 
eingeleitet: 
 
1. Es werden – nach Möglichkeit – zusätzliche Kindergartenplätze durch die vorübergehende  
Ausdehnung der Betriebserlaubnis und durch  Personalaufstockung in Einrichtungen 
geschaffen, die über belegungsbedingte (Sollschlüssel) Leerstände * verfügen.  
 
2. Durch den massiven Ausbau von Krippenplätzen wird die Zahl der aktuell durch 
Krippenkinder belegten Plätze wesentlich reduziert (derzeit 180) und diese Plätze stehen dann 
wieder den „klassischen“ Kindergartenkindern zur Verfügung. 
 
Der Ausbau des Schulgebäudes Zehentweg und die auf 5 Jahre angelegte Nutzung als 2-
gruppiger Kindergarten trägt ebenfalls zur Entspannung der Versorgungssituation bei. 
Zur längerfristigen Problemlösung betreibt das Referat IV u.a. auch die  rasche Umsetzung 
eines neuen Projekts auf dem ehem. Tuchergelände in der Südstadt. Dort soll ein 4-gruppiger 
Kindergarten geschaffen werden (Planung hierzu läuft und wird dem Stadtrat voraussichtlich im 
Herbst 2012 zur Genehmigung vorgelegt).  
 
 
*) Wodurch entstehen (Sollschlüssel-) Leerstände? 
 1. Aufnahme von unter Dreijährigen, die aufgrund des Faktors 2 des Anstellungsschlüssels eine geringere  

  Anzahl an Aufnahmen im Kindergarten ermöglichen  
  Beispiel: Bei einer Gruppe mit 25 anerkannten KiGa-Plätzen werden 5 Kinder unter drei Jahren aufgenommen.  
  Dies bedeutet aufgrund des Faktors 2, dass die 5 unter Dreijährigen doppelt gezählt werden und somit  
  10 Plätze beanspruchen. Statt 25 Kinder, können nur 20 Kinder aufgenommen werden). 

 2. Der Anstellungsschlüssel generell. So führt denn auch ohne die unter Dreijährigen Kinder der höhere Faktor bei  
  Kindern mit Migrationshintergrund (Faktor 1,3), Schwerbehinderung (Faktor 4,5) und hohen Buchungszeiten,  
  im Ergebnis zu einer Reduzierung der Plätze. 

 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten siehe Sachverhalt  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Jugendamt 
 
 
Fürth, 14.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Jugendamt 
Hermann Schnitzer 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 19.09.2012 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Aufhebung der Satzung der Stadt Fürth über die förmliche Festlegung des SG "Alter 
Flugplatz Atzenhof" 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
V-SpA/Sf-Schw 

 
 

Anlagen:  
Satzung über die Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Alter Flugplatz Atzenhof“ 
Planunterlagen: Bestand 2006/2012 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Von den Ausführungen der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen.  
2. Der Bauausschuss empfiehlt/der Stadtrat beschließt die Satzung der Stadt Fürth über die  
    Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Alter Flugplatz
    Atzenhof“.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Nach Freigabe der Monteith-Barracks, der größten militärischen US-Liegenschaft in Fürth und 
Übergabe des Geländes an die Bundesvermögensverwaltung im Jahr 1993, wurden seitens der 
Stadt Fürth erste Entwicklungskonzepte (Schwerpunkt Wohnen, Gewerbe, Freizeit und 
Dienstleistung) erstellt. 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 08.03.2006 erfolgte die Ausweisung des Sanierungsgebietes „Alter 
Flugplatz Atzenhof“ (ehemalige Monteith-Barracks)  im vereinfachten Verfahren. 
Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen zur förmlichen Festlegung der 
Sanierungsgebietes wurden folgende Defizite in der ehemaligen US-Liegenschaft attestiert: 
- Fehlen einer geschlossenen städtebaulichen Struktur 
- Leerstand nahezu aller Gebäude 
- Schlechter Zustand der Gebäude mit erheblichem Modernisierungs- und  Instandsetzungs- 
  bedarf 
- Unzureichende Infrastruktur und Versorgung 
 
Die Sanierungs- und Konversionsmaßnahmen auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-
Streitkräfte mit dem ehemaligen Flughafen Fürth Atzenhof sind in dem fraglichen Bereich 
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nunmehr abgeschlossen. Durch die Ansiedlung neuer Nutzungen wurde eine nachhaltige 
Aufwertung der ehemaligen militärisch genutzten Teilflächen erreicht. Ein neuer lebendiger, 
familienfreundlicher Stadtteil ist entstanden. 
 
Dem Leerstand nahezu aller Gebäude im Sanierungsgebiet und dem damit einhergehenden 
Verfall der Bausubstanz konnte erfolgreich entgegengewirkt werden. Entstanden ist ein 
Wohnquartier mit hohem umgebenden Grünflächenanteil, Aufenthalts- und Spielbereichen 
sowie eine enge Verzahnung von Wohnen und Arbeiten (Mischgebiet) im Sinne eines Standorts 
mit kurzen Wegen.  
Das Sanierungsziel, den Gebäudebestand zu erhalten und einer Neunutzung zuzuführen sowie 
die infrastrukturellen Missstände zu beheben, wurde erreicht. 
 
Die Sanierungsatzung kann somit aufgehoben werden. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 X nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtplanungsamt 
 
 
Fürth, 27.07.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtplanungsamt 
Frau Christine Schwendtner 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 19.09.2012 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Stadttheater: Instandsetzung Dachtragwerk über Auditorium, Projektgenehmigung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
GWF/NG/ -Pr 

 
 

Anlagen:  
(2) 
- Auszug aus Gutachten zur Tragwerksuntersuchung IB trafektum v. 06.12.10 (Seite 10-13) 
- Kostenschätzung GWF/NG v. 18.08.2011 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für den Bauausschuss: 
 
Der Bauausschuss begutachtet die Projektgenehmigung für die Ertüchtigung des 
denkmalgeschützten Stahl-Dachtragwerkes über dem Auditorium des Stadttheaters. 
 
Für den Stadtrat: 
 
Der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung für die Ertüchtigung des denkmalgeschützten Stahl-
Dachtragwerkes über dem Auditorium des Stadttheaters.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Ein im Jahre 2010 durch das Ingenieurbüro Viezens/ trafektum erstelltes Tragwerksgutachten zeigt 
konstruktive Schwachstellen der historischen Stahl-Dachträger auf und empfiehlt dringend Siche-
rungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen, um eine ausreichende und nachweisbare Tragfestigkeit/ 
Tragsicherheit des Dachtragwerkes zu erhalten. 
Das Gutachten beinhaltet zudem ein technisches Konzept zur Ertüchtigung des Dachtragwerkes 
(Vorplanung) mit zugehöriger Kostenschätzung. 
GWF hat auf dieser Grundlage eine Kostenschätzung über 400.000 € Gesamtkosten der Maß-
nahme inkl. Neben- und Folgearbeiten erstellt (Datum 18.08.2011). 

 
Inzwischen erarbeitete das Planerbüro ein technisch wesentlich vorteilhafteres Konzept, wel-
ches wegen der minimalen Eingriffe in die historische Substanz der Dachträger auch beim Lan-
desamt für Denkmalpflege auf größte Zustimmung stößt: statt kleinteiliger Verstärkungen ein-
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zelner Streben und Knotenbleche der bestehenden Stahlträger, unterstützt und entlastet ein 
neu einzubringendes, reversibles Stahlgerüst die vorhandenen Dachbinder. 
Laut Prognose der Tragwerksplaner verhält sich die neue Lösung in etwa kostenneutral zur  
früheren. 
 
Als Ausführungszeitraum kommen grundsätzlich nur die Spielzeitpausen in Frage. 
Bauarbeiten während des laufenden Betriebes werden vom Theater abgelehnt, da auch die  
tagsüber stattfindenden Proben zu sehr gestört würden. 
Um die Arbeiten in der nächsten Spielzeitpause im Sommer 2013 durchführen zu können,  
sind umgehend die Tragwerksplanerleistungen über die Weiterführung der Planung und Vorbe-
reitung der Ausführung, Ausschreibungen und Vergaben zu beauftragen. 
 
Daher wird um Erteilung der Projektgenehmigung gebeten. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten ca. 400.000 € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst. 3311.9402.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh X Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
Auftrag: Pfleger wurden beteiligt Gebäudewirtschaft Fürth    

05.09.2012 

Ergebnis: zuständiger Pfleger wurde informiert Anneliese Hiepel 05.09.2012 

 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
 
 
Fürth, 05.09.2012 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Frau Angelika Promberger  (-3414) 
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 Verfügung zur Anfrage 
 
Antragsteller: 
Herr Stadtrat Schönweiß, DIE LINKE 

Antragsnummer: 
AF/028/2012 

Antragsdatum: 
15.09.2012 

Gegenstand des Antrags: 
Anfragen von Herrn Stadtrat Schönweiß, DIE LINKE, 
vom 15.09.2012 - Neonazi-Aufmarsch vom 25.08.2012 
auf der Hardhöhe 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Die Anfrage wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR 
4. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

 

 

Fürth, 20.09.2012 
BMPA/SD 
I.V. 
 
 
 
  1095 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 26.09.2012 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Eilversammlung vom 25.08.2012 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Gegen 01.00 Uhr am 25.08.2012 ging beim PP Mittelfranken eine Versammmlungsanzeige aus 
der rechtsextremistischen Szene ein. 
Angemeldet wurden: 
Am 25.08.2012 eine „Öffentliche Versammlung unter freiem Himmel“, dauernd von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, in Fürth, Bahnhofsplatz, am Brunnen, Thema: „Argumente statt Verbote“. 
 
Gegen 07.30 Uhr informierte das Polizeipräsidium den Chef des Ordnungsamtes Fürth per 
Telefon zuhause (es war Samstag). 
 
Versammlungsbehörde war die Polizei, Art. 13, Abs. III Versammlungsgesetz. 
 
Der OA-Chef fuhr ins Büro und teilte kurz vor 09.00 Uhr folgendes mit: 
„Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz wurde heute morgen um 07.30 Uhr vom 
… verständigt, dass heute Nacht gegen 01.00 Uhr von Herrn …. eine stationäre 
Eilversammlung abgemeldet wurde. 
Ort: Centaurenbrunnen, Zeit: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Teilnehmer ca. 30, Thema: 
Vereinsverbote NRW und andere. 
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Im Hinblick auf den Bundesligastart ist die polizeiliche Kräftelage angespannt, es ist deshalb 
beabsichtigt, die Veranstalter im Rahmen eines Kooperationsgespräches dazu zu bewegen, die 
Veranstaltungsdauer auf die Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr zu reduzieren. 
 
Tragende Verbotsgründe sind derzeit nicht ersichtlich.“ 
 
Diese Email wurde gerichtet an die Stadtratsfraktionen von SPD, CSU, Bündnis 90 / Die Grünen 
sowie an die städtischen Bediensteten Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung, Bürgermeister 
Markus Braun und Rechtsreferenten Christoph Maier. 
 
Das Polizeipräsidium Nürnberg (Kräfte der PI-Fürth waren wegen des Fußballspiels 
Spielvereinigung Greuther Fürth / FC Bayern München gebunden), kam zur Überzeugung, dass 
eine rechtsradikale Demonstration im Innenstadtbereich auf erhebliche Sicherheitsbedenken 
stoßen würde. 
 
Im Rahmen des geltenden Versammlungsrechtes wurde daher mit fernmündlichen Absprachen 
mit der Versammlungsleitung bis gegen 13.00 Uhr der endgültige Demonstrationsort gefunden, 
nämlich die U-Bahn-Haltestelle Hardhöhe, Soldnerstraße/Komotauer Straße. Die Zeitdauer, die 
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr gemeldet war, wurde gelegt von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr. 
 
Schlagstockähnliche Fahnen wurden verboten, zugelassen wurden ein Megaphon und ein 
Lautsprecherwagen. 
 
 
 
Würdigung 
 
 
Zur Würdigung des Standortes wird aus den „Fürther Nachrichten“ vom 27.08.2012 zitiert: 
 
…“Hier nahm niemand Notiz von den rund 20 Neonazis, zumal ihnen … untersagt worden war. 
Frustriert zogen sie denn auch bereits nach einer Stunde wieder ab.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen. 
 
 
In der Städteachse war das Vorgehen für Eilversammlungen abgestimmt. 
 
Grundlinie: 
„Je kurzfristiger die Anmeldung, umso rigider die Auflagen“. 
 
Es darf noch mal daran erinnert werden: Eine Veranstaltungsleitung hat ein 
Selbstorganisationsrecht. Sie bestimmt Ort, Zeit und Thema ihrer Versammlung. Der Staat darf 
nur dann regulieren, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, Art. 15, I, 
Versammlungsgesetz. Daher konnte die Polizei Auflagen durchsetzen. 
 
 
So wurde hier aus den vorher erwähnten Gründen verfahren. 
 
Das in der Städteachse abgestimmte Vorgehen wurde auch im Stadtrat berichtet, dabei wurde 
auch angekündigt, dass bei Eilversammlungen die Fraktionen benachrichtigt werden. 
 
So wurde auch hier verfahren. 
 
Die Fraktionen wurde dann vom endgültigen gefundenen Standort nicht mehr verständigt – dies 
ging auch nicht, weil die Standortfindung zwischen Veranstalter und Veranstaltungsbehörde 
(Polizei) abgesprochen wurde.  
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Die Büros der Ordnungsbehörde waren am Samstagvormittag nicht besetzt, dazu gab es auch 
keinen Grund, da Versammlungsbehörde die Polizei war. 
 
Im Übrigen hätte es interessierten Kreisen frei gestanden, bei der Polizei anzurufen und sich 
nach der Demonstration zu erkundigen. 
 
Zu den Fragen 
 
 
Zu 1.     Beantwortet. 
Zu 2.    Eilbedürftigkeit wurde begründet mit den Versammlungsverboten 
    in NRW einige Tage zuvor. 
Zu 3. und 4.    Beantwortet. 
Zu 5. Warum Hardhöhe? Zu finden war ein Standort möglichst in U-Bahn Nähe, um einen  
    reibungslosen An- und Abfluss der Versammlungsteilnehmer  
    sicherzustellen. 
    Alle anderen Haltestellen schieden aus einsatztaktischen Gründen 
    aus. 
Zu 6. Warum ein Erfolg? Ich verweise auf die „Fürther Nachrichten“. 
Zu 7. Künftiges Verhalten? Wie die Resonanz auch aus der Bevölkerung zeigt, wurde vom  
    großen Teil des demokratischen Spektrums die Platzwahl für die  
    Demonstration der Rechtsradikalen begrüßt. Sie entspricht „je  
    kurzfristiger die Anmeldung, desto rigider die Auflage“. 
Zu 8. Verbot und Strategie? Siehe oben – Zum Thema Verbot hat sich das Rechtsreferat im  
    Stadtrat bereits wiederholt geäußert. 
    Ein Blick in das Versammlungsgesetz könnte hilfreich sein. 
Zu 9.     Unverständlich. 
Zu 10.     Rechtsreferat und Polizei begrüßen jede Art von friedlicher  
    demokratischer Meinungsäußerung. 
 
 
Der Internetauftritt des Freien Netzes Süd ist sowohl Polizei als auch Rechtsreferat 
selbstverständlich bekannt, macht wachsam, beeindruckt aber nicht. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Referat III 
 
 
Fürth, 20.09.2012 
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   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat III 
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